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WR Wohnraum AG 

Kempten (Allgäu) 
 

Amtsgericht Kempten (Allgäu); HRB 15275 
 

Schriftlicher Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung am 1. Juni 2022 gemäß 
§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Bezugsrechtsausschluss; 
einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und 
Kapitalherabsetzung 
 
Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer 
Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des Grundkapitals 
zu erwerben. 
 
Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 8 sieht vor, den Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, die maximal 10% des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausmachen dürfen. Dabei hat der 
Erwerb über die Börse, aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten zu erfolgen. 
 
Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll der Gesellschaft eingeräumt werden, damit 
die Gesellschaft die Flexibilität erhält, einen Aktienerwerb durchführen und damit den 
gesellschaftspolitischen Erfordernissen entsprechend agieren zu können. 
 
Durch Beschluss zu Tagesordnungspunkt 8 soll die Gesellschaft, beschränkt auf den maximal 
möglichen Zeitraum von 5 Jahren, ermächtigt werden, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % 
ihres Grundkapitals zu erwerben. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse oder aufgrund 
eines öffentlichen Kaufangebots oder aufgrund einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten erwerben zu können. Die Ermächtigung soll der Gesellschaft die 
Möglichkeit verschaffen, ihr Eigenkapital flexibel den jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen 
anzupassen und auf günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. 
Darüber hinaus soll die Ermächtigung vorsehen, dass die Gesellschaft erworbene eigene 
Aktien auch als Gegenleistung verwenden kann, um das Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen zu erwerben. 
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Die Ermächtigung ermöglicht, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien 
bis zur Höhe von 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem Preis zu erwerben, der 
den Börsenkurs um nicht mehr als 10% über- oder unterschreitet. Maßgeblich ist insoweit der 
Durchschnitt der Kurse für Aktien der Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRA-
Handelssystem oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsentagen vor dem Tag des Erwerbs beziehungsweise 
der öffentlichen Ankündigung des Angebotes. Bei der Ausnutzung von Ermächtigungen zum 
Erwerb eigener Aktien ist die Grenze des § 71 Abs. 2 AktG zu beachten. Nach dieser Regelung 
dürfen auf erworbene eigene Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche 
die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, nicht mehr als 10% des Grundkapitals 
entfallen. Auf den Ermächtigungsbetrag ist im Übrigen der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die bei zukünftiger Ausnutzung genehmigten Kapitals ohne Bezugsrechtseinräumung 
ausgegeben oder aufgrund von zukünftig begebenen Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen bezogen werden können oder müssen, soweit die Wandel- 
oder Optionsschuldverschreibungen ohne Einräumung eines Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegeben werden. Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalmaßnahmen im Sinne von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
insgesamt auf den Höchstbetrag von 10% des Grundkapitals beschränkt ist. 
 
Der Erwerb eigener Aktien über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen Kaufangebots oder 
aufgrund einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, wie im 
Beschluss vorgesehen, trägt dem zu beachtenden Gleichbehandlungsgrundsatz gemäß § 53a 
AktG Rechnung. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme zur 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes nach Quoten erfolgen. Zur Vereinfachung soll 
jedoch eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 
maximal 50 Stück Aktien je Aktionär zulässig sein. Diese Möglichkeit dient dazu, bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Quoten gebrochene Beträge und kleine Restbestände zu 
vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Auch eine faktische 
Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Schließlich soll eine 
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von 
Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl der von 
einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es 
erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. 
 
Des Weiteren sieht die vorgeschlagene Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
vor, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien in anderer Weise als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern kann. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Hierdurch wird eine Verwässerung des Kurses vermieden. Die Möglichkeit 
einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre dient der vereinfachten Mittelbeschaffung und kann im Interesse der Gesellschaft 
und der Aktionäre liegen. Insbesondere können Aktien auf diese Weise an institutionelle 
Anleger verkauft und damit zusätzliche in- und ausländische Aktionäre gewonnen werden. Die 
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Gesellschaft wird gleichzeitig in die Lage gesetzt, ihr Eigenkapital flexibel an den jeweiligen 
geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und auf günstige Börsensituationen schnell und 
flexibel zu reagieren. 
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass die Gesellschaft erworbene eigene Aktien 
gegen Sachleistungen ausgeben kann, insbesondere als Gegenleistung beim Erwerb von 
Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie beim Erwerb 
von Forderungen gegen die Gesellschaft. Hiermit soll dem Vorstand ermöglicht werden, die 
erworbenen Aktien als Gegenleistung für eine Sacheinlage zu verwenden, und die 
Gesellschaft wird gleichsam in die Lage versetzt, eigene Aktien als „Akquisitionswährung“ zu 
nutzen. Eigene Aktien sich eine wichtige „Akquisitionswährung“. Der nationale und 
internationale Wettbewerb erfordert in zunehmendem Maße diese Art der Gegenleistung. Aus 
diesem Grunde soll die vorgeschlagene Ermächtigung der Gesellschaft ermöglichen, 
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im 
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre flexibel und kostengünstig nutzen zu können, 
insbesondere ohne die zeitlich häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung. 
 
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden im Falle einer solchen 
Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt. Die 
Ermächtigung beschränkt sich hier auf einen Anteil von höchstens 10% des Grundkapitals der 
Gesellschaft, so dass sichergestellt ist, dass sie Gesamtzahl der erworbenen Aktien, die unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder ausgegeben werden können, insgesamt 
10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen dürfen. Der Vorstand wird darüber 
hinaus Sorge tragen, dass Aktien nur in einem solchen Umfang als Gegenleistung für eine 
Unternehmensakquisition hingegeben werden, wie sie dem Wert des erworbenen 
Unternehmens der der erworbenen Unternehmensbeteiligung entspricht, so dass keine 
wertmäßige Verwässerung eintritt. Die Verwendung eigener Aktien hat für die Altaktionäre 
gegenüber der Durchführung von Sachkapitalerhöhungen zudem den Vorteil, dass ihr 
Stimmrecht im Vergleich zu der Situation vor dem Erwerb eigener Aktien durch die 
Gesellschaft nicht verwässert wird. 
 
Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden auch bei der Veräußerung 
eigener Aktien an Dritte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf Grundlage der 
gesetzlichen Regelung des § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG angemessen gewahrt. Die Ermächtigung 
beschränkt sich auch hier auf einen Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Gesamtzahl der erworbenen 
Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre wieder ausgegeben werden 
können, insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen dürfen. Darüber 
hinaus dürfen die erworbenen eigenen Aktien, wenn sie in anderer Weise als über die Börse 
oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden sollen, nur zu einem Preis 
veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Den Aktionären entsteht, soweit sie am Erhalt 
einer Beteiligungsquote interessiert sind, damit kein Nachteil, da sie die entsprechende Anzahl 
von Aktien jederzeit an der Börse hinzuerwerben können. 




